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§ 34 Stmk. LBG 2010 Enteignung

Stmk. LBG 2010 - Steiermarkisches Leichenbestattungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

(1) Die Bezirksverwaltungsbehérde kann Grundstlicke gegen angemessene Entschadigung enteignen, wenn dies im
offentlichen Interesse zur Errichtung oder Erweiterung einer Bestattungsanlage unbedingt erforderlich ist.

(2) Uber die Notwendigkeit, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung entscheidet die
Bezirksverwaltungsbehorde.

(3) Der Ausspruch der Enteignung hat zugleich eine Bestimmung Uber die Hohe der Entschadigung zu enthalten, die
nach Anhdrung wenigstens einer/eines beeideten Sachverstandigen zu ermitteln ist.

(4) Auf das Enteignungsverfahren, das Ausmald des Entschadigungsanspruchs und die Kosten des Ver-fahrens finden
die Abschnitte I, II., lll. A. und C., IV. und VII. Eisenbahn-Enteignungsentschadigungsgesetz, BGBI. Nr. 71/1954, in der
Fassung BGBI. I Nr. 111/2010, sinngemal Anwendung.

(5) Die Einleitung des Enteignungsverfahrens, das sich auf verbiicherte Liegenschaften oder verblcherte Rechte
bezieht, ist durch die Behorde dem zustandigen Grundbuchgericht zur Anmerkung bekanntzugeben. Diese
Anmerkung hat zur Wirkung, dass jede/jeder, die/der eine ihr im Range nachgehende Eintragung erwirkt, die
Ergebnisse des Enteignungsverfahrens gegen sich gelten lassen muss. In gleicher Weise hat die Behorde das
Grundbuchgericht von der Einstellung des Enteignungsverfahrens zu verstandigen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 87/2013

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1954_71_0/1954_71_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/111
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=87/2013&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 34 Stmk. LBG 2010 Enteignung
	Stmk. LBG 2010 - Steiermärkisches Leichenbestattungsgesetz 2010


